
 

 

 

  

 

Schriftliche Anfrage betreffend Publizierung der Todesnachricht, wenn man dies nicht 
will, was kann man dagegen tun? 

13.5449.01 
 

Viele Bürger stürzen sich täglich auf die Todesnachrichten, um zu sehen, wer gestorben ist. Einmal findet man 
diese in den Todesanzeigen. Die Todesanzeigen (die teuer bezahlt werden müssen) sind aber freiwillig und nicht 
jeder macht so was. Es gibt dann aber in Basler Zeitung oder in Baslerstab oder im Kantonsblatt Übersichten, wo 
alle Tote verzeichnet sind. Das wirft zahlreiche Fragen auf. Leider gibt es immer wieder Bürger, die sich dann 
freuen, dass jener oder jener gestorben ist und die Hinterbliebenen werden dann mit bösen Briefen eingedeckt. In 
diesem Zusammenhang seien folgende Fragen gestattet: 

1. Warum werden alle, die gestorben sind, im Kantonsblatt publiziert? 

2. Warum werden alle, die gestorben sind, in der Basler Zeitung publiziert? 

3. Warum werden alle, die gestorben sind, im Baslerstab publiziert? 

4. Wenn ein Gestorbener nicht will, dass seine Todesnachricht im Kantonsblatt publiziert wird, was kann 
dieser konkret tun? Oder hat man keine Möglichkeit auf eine Verhinderung der Publizierung? 

5. Wenn die Publizierung gesetzlich vorgeschrieben ist, welche Gesetze müsste man konkret ändern, dass 
nicht mehr publiziert wird, dass man gestorben ist, wenn man das nicht will? 
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